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32/08 – Kreis Coesfeld

Tierseuchenverfügung (Allgemeinverfügung) zur Fest-
legung des Zeitpunktes und der Einzelheiten der Durch-
führung der Impfung gegen die Blauzungenkrankheit 
und	zur	Regelung	von	Ausnahmen	von	der	 Impfpflicht	
vom		21.	Mai	2008

Aufgrund der

· §§ 35 Satz 2, 36, 39 Abs. 2 Nr. 5, 41 Abs. 3 Satz 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
06.07.2004 (GV. NRW. S. 370/SGV. NRW. 2010) in der 
geltenden Fassung,

· § 4 Abs. 1 a und 2 der EG-Blauzungenbekämpfungs-
Durchführungsverordnung vom 31.08.2006 (eBAnz. 
2006AT 46 V1), zuletzt geändert am 02.05.2008,

· § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet 

des Tierseuchenrechts (SGV NRW 7831) in der gelten-
den Fassung

wird hiermit Folgendes bestimmt. 

1. Diese Allgemeinverfügung richtet sich an alle Halter von 
Rindern, Schafen und Ziegen im Kreis Coesfeld.

2. Ab sofort gilt:

a) für Halter von Schafen und Ziegen:

· Schafe und Ziegen sind im Zeitraum vom 30.05.2008 
bis einschließlich 30.06.2008 nach den Angaben des 
Impfstoffherstellers gegen die Blauzungenkrankheit 
impfen zu lassen. In die Impfung sind alle Tiere ein-
zubeziehen, die am Tag der Impfung 90 Tage und äl-
ter und impffähig sind.

· Schafe und Ziegen, die am Impftermin nach dem vor-
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stehenden Absatz noch keine 90 Tage alt sind oder 
danach geboren werden, können bis einschließlich 
31.12.2008 geimpft werden. Ebenso sind Schafe/
Ziegen zu behandeln, die aus einem vom Tierhalter 
nicht zu vertretenden Grund nicht bis zum 30.06.2008  
geimpft werden konnten.

· Schafe und Ziegen, die zum vorgesehenen Impfter-
min nicht impffähig sind, sind bei Wiedererlangung 
der Impffähigkeit unverzüglich nachzuimpfen.

 
b) für Halter von Rindern

· Rinder sind im Zeitraum vom 06.06.2008 bis ein-
schließlich 05.08.2008  nach den Angaben des 
Impfstoffherstellers gegen die Blauzungenkrankheit 
impfen zu lassen. In die Impfung sind alle Tiere ein-
zubeziehen, die am Tag der Impfung 90 Tage und äl-
ter und impffähig sind. 

· Rinder, die am 06.06.2008 jünger als 90 Tage sind 
oder danach geboren werden, können bis zum 
31.12.2008 nachgeimpft werden. Ebenso sind Rin-
der zu behandeln, die aus einem vom Tierhalter nicht 
zu vertretenden Grund nicht bis zum  05.08.2008  
geimpft werden konnten.

· Rinder, die zum vorgesehenen Impftermin nicht impf-
fähig sind, sind bei Wiedererlangung der Impffähig-
keit unverzüglich nachzuimpfen.

 
3.	 Ausnahmen	von	der	Impfverpflichtung

 Gem. § 4 Abs. 2 der EG-Blauzungenbekämpfungs-
Durchführungsverordnung	werden	von	der	Impfverpflich-
tung ausgenommen:

· Rinder, die zu Mastzwecken in Ställen- oder auf Wei-
den gehalten werden.

· Alle Rinder in Mutter- und Ammenkuhherden.

4.	 Weitere	Ausnahmen	von	der	Impfpflicht

 Für Rinder, die eine natürliche Infektion mit dem Blau-
zungenvirus Serotyp 8 überstanden haben, können 
im	 Einzelfall	Ausnahmen	 von	 der	 Impflicht	 zugelassen	
werden, wenn der Tierhalter durch serologische Unter-
suchung des Einzeltieres nachweisen kann, dass Anti-
körper gegen das Virus vorliegen (§ 4 Absatz 2der EG-
Blauzungenbekämpfungs-Durchführungsverordnung 
- sog. „Freitesten“).

 Ein schriftlicher, formloser Antrag mit dem  Untersu-
chungsbefund ist mir bis zum Termin der ersten Impfung 
zur Genehmigung vorzulegen. Als Nachweise werden 
serologische Untersuchungsbefunde der zuständigen 
Untersuchungsämter ab August 2006 anerkannt.

 
5. Nebenbestimmungen 

- Die Erfassung der Rinder in der HIT-Datenbank, die 
von	der	Impfpflicht	aufgrund	der	Ziffer	4	befreit	sind,	
ist	 gebührenpflichtig.	 Die	 Gebühr	 wird	 nach	 Zeit-
aufwand erhoben. Die Erfassung erfolgt durch das 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des 
Kreises Coesfeld.

- Der Tierhalter hat sicherzustellen, dass beim Verbrin-
gen von Rindern, Schafen und Ziegen der Abnehmer 
der Tiere über den Impfstatus und den verwendeten 
Impfstoff in Kenntnis gesetzt wird. 

6. Sofortige Vollziehung:

 Gemäß § 80 S. 2 i.V.m. § 80 S. 1 Ziffer 2 des Tierseu-
chengesetzes (TierSG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22.06.2004 (BGBl. 1 S. 1260) hat eine Klage 
gegen diese Allgemeinverfügung keine aufschiebende 
Wirkung. 

7. Widerrufsvorbehalt/Geltungsdauer:
 
 Die Allgemeinverfügung kann jederzeit - auch kurzfristig 

– insbesondere aus Gründen der Tierseuchenbekämp-
fung und der aktuellen Seuchenlage widerrufen werden. 
Sie ergeht unter dem Widerrufsvorbehalt gemäß § 36 
Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG).

 Auch im Einzelfall kann die unter Ziff. 3 und 4 ausge-
sprochene Befreiung wiederrufen oder eingeschränkt 
werden, insbesondere, wenn dies die Seuchenlage oder 
eine veränderte Risikoeinschätzung erfordern.

 Sie tritt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag 
in Kraft und kann beim Landrat des Kreises Coesfeld ein-
gesehen werden. 

 Sie verliert ihre Gültigkeit spätestens mit Ablauf des 
31.12.2008.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann Klage beim Verwal-
tungsgericht Münster erhoben werden. Hierbei ist Folgendes 
zu beachten. 

Die Klage muss

• innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe des Be-
scheides

• schriftlich oder mündlich zur Niederschrift

beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster, erhoben werden. 

Hinweis:
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die 
angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage nebst Anlagen sollen so viele 
Abschriften beigefügt werden, das alle Beteiligten eine Aus-
fertigung erhalten können.

Aufgrund der sofortigen Vollziehung gemäß § 80 Ziffer 2 des 
Tierseuchengesetzes hat die Klage keine aufschiebende 
Wirkung. 

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das einer 
Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren ab-
geschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten emp-
fehlen wir Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst 
mit der Kreisverwaltung in Verbindung zu setzen. In vielen 
Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vor-
feld einer Klage sicher behoben werden. Die Klagefrist von 
einem Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen 
Einigungsversuch jedoch nicht verlängert.

Coesfeld, den 21. Mai 2008

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Dr. Hörster
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33/08 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung	 gem.	 §	 10	 des	 Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) bezüglich einer Änderung 
einer  Schweinemasthaltungsanlage in Ascheberg

Herr Hubert Dabbelt, Winkelstr. 7, 59387 Ascheberg, hat 
die Änderung seiner Schweinemasthaltungsanlage auf 
dem Grundstück Winkelstr. 7, 59387 Ascheberg (Gemar-
kun Ascheberg, Flur 76, Flurstück 40) beantragt. Gegen-
stand des Antrages ist die Neuerrichtung und der Betrieb 
eines Schweinemaststalls (BE 14) mit 916 Mastplätzen und 
600,67 m³ Güllelagerkapazität, sowie die Erhöhung der Ab-
luftkamine der Betriebsgebäude 12 u. 13 auf mind. 10 m 
über Grund und 3 m über First. Darüber hinaus sollen die 
vorhandenen Bullenställe (BE 5 u. 7) inkl. des Güllelager-
raumes stillgelegt werden.
Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften. 

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BImSchG 
bekannt gemacht. 

Die Anlage soll im Jahr 2008 in Betrieb genommen werden, 
sofern die beantragte Genehmigung für die Errichtung und 
den Betrieb erteilt wird.

Für das geplante Vorhaben ist keine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unterla-
gen liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom 
05.06.2008 bis zum 07.07.2008 während der Dienststunden 
zur Einsicht bei folgenden Behörden aus:

1. Gemeindeverwaltung Ascheberg, Zimmer O.24, Die-
ningstr. 7, 59387 Ascheberg 

2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70, Raum 222, Friedrich-
Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur gegen 
das Vorhaben können vom Datum der erstmaligen Ausle-
gung bis einschließlich 21.07.2008 bei den vorgenannten 
Behörden schriftlich vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser 
Frist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in 
Blockschrift) des Einwenders tragen.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Einwendungs-
schreiben an die Antragstellerin zur Stellungnahme weiter-
gegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders werden 
dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die 
Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der Einwendung 
erforderlich sind.

Sofern Einwendungen erhoben werden, können diese gem. 
§ 10 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 6 BImSchG aufgrund einer Ermes-
sensentscheidung der Genehmigungsbehörde – auch bei 
Ausbleiben der Antragsteller oder von Personen, die fristge-
recht Einwendungen erhoben haben -, in einem besonderen 
Erörterungstermin erörtert werden. Sollte ein Erörterungs-
termin durchgeführt werden, ist dieser für den 19.08.2008 
ab 10:00 Uhr in der Gemeindeverwaltung Ascheberg im 
Bürgerforum, Dieningstr. 7, 59387 Ascheberg, vorgesehen. 
Die Erörterung kann bei Bedarf am 20.08.2008 fortgesetzt 
werden. 

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnah-
me haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden 
die Antragstellerin und diejenigen, die rechtzeitig bei den 

Auslegungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige 
Personen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern 
genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Die Entscheidung über die Einwendungen wird nach dem 
Erörterungstermin allen Einwendungen schriftlich zugestellt. 
Die Zustellung kann auch durch eine öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden.   
  

Coesfeld, 26.05.2008

Kreis Coesfeld 
Der Landrat  
Im Auftrag
gez. Sentis  

34/08 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung	 gem.	 §	 10	 des	 Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) bezüglich der Errichtung ei-
ner Junghennenzuchtanlage in Nottuln 
  

Frau Cornelia Holle, Kley 19, 48308 Senden, hat die Errich-
tung einer Junghennenaufzuchtanlage auf dem Grundstück 
Harfelderweg 19, 48301 Nottuln (Gemarkung Nottuln, Flur 
48, Flurstück 65) beantragt. 
Gegenstand des Antrages ist der Umbau zweier gem. § 67 
Abs.	2	BImSchG	angezeigter	Geflügelställe	für	insg.	57.316	
Junghennenaufzuchtplätze, sowie der Neubau einer Mist-
platte.
Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BImSchG 
bekannt gemacht. 

Die Anlage soll im Jahr 2008 in Betrieb genommen werden, 
sofern die beantragte Genehmigung für die Errichtung und 
den Betrieb erteilt wird.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren zur Fest-
stellung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsun-
tersuchung gemäß § 3a–c des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) durchgeführt. Im Rahmen 
dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es einer weiteren 
Umweltverträglichkeitsprüfung als unselbständiger Teil des 
Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da u.a. erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen durch das Vorhaben nicht 
zu besorgen sind. 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unterla-
gen liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom 
05.06.2008 bis zum 07.07.2008 während der Dienststunden 
zur Einsicht bei folgenden Behörden aus:

1. Gemeindeverwaltung Nottuln, Raum 816, Stiftsplatz 8, 
48301 Nottuln

2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70, Raum 222, Friedrich-
Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur gegen 
das Vorhaben können vom Datum der erstmaligen Ausle-
gung bis einschließlich 21.07.2008 bei den vorgenannten 
Behörden schriftlich vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser 
Frist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
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auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in 
Blockschrift) des Einwenders tragen.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Einwendungs-
schreiben an die Antragstellerin zur Stellungnahme weiter-
gegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders werden 
dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die 
Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der Einwendung 
erforderlich sind.

Sofern Einwendungen erhoben werden, können diese gem. 
§ 10 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 6 BImSchG aufgrund einer Ermes-
sensentscheidung der Genehmigungsbehörde – auch bei 
Ausbleiben der Antragsteller oder von Personen, die fristge-
recht Einwendungen erhoben haben -, in einem besonderen 
Erörterungstermin erörtert werden. Sollte ein Erörterungster-
min durchgeführt werden, ist dieser für den 02.09.2008, ab 
10:00 Uhr, in der 1. Etage der Alten Amtmannei der Gemein-
de Nottuln, Stiftsstr. 13, vorgesehen. Die Erörterung kann 
bei Bedarf am 03.09.2008 fortgesetzt werden. 

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnah-
me haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden 
die Antragstellerin und diejenigen, die rechtzeitig bei den 
Auslegungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige 
Personen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern 
genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Die Entscheidung über die Einwendungen wird nach dem 
Erörterungstermin allen Einwendungen schriftlich zugestellt. 
Die Zustellung kann auch durch eine öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden.   
 
Coesfeld, 26.05.2008

Kreis Coesfeld 
Der Landrat  
Im Auftrag
gez. Sentis  

 

35/08 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung	 gem.	 §	 10	 des	 Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) bezüglich des Neubaus von 
zwei	Masthähnchenställen	in	Dülmen

Herr Bernhard Schnieder, Daldrup 73, 48249 Dülmen, hat 
den Neubau von zwei Masthähnchenställe als geschlossene 
Ställe auf dem Grundstück Daldrup 73, 48249 Dülmen (Ge-
markung Daldrup, Flur 82, Flurstück 12/1)  beantragt. 
Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Be-
trieb zweier Ställe, in denen 79.800 Hähnchen für Kurzmast 
(Gewicht 0 – 1.500 g) und nach dem Vorfangen die verblei-
benden 53.200 Hähnchen für Langmast (Gewicht 0 – 2.100 
g) aufgezogen werden. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BImSchG 
bekannt gemacht. 

Die Anlage soll am 01.11.2008 in Betrieb genommen wer-
den, sofern die beantragte Genehmigung für die Errichtung 
und den Betrieb erteilt wird.

Für das Vorhaben wird im Verfahren ein Vorprüfungsverfah-
ren zur Feststellung des Erfordernisses einer Umweltver-

träglichkeitsuntersuchung gemäß § 3a–c des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchgeführt. Im 
Rahmen dieses Verfahrens wird  festgestellt, inwieweit es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens bedarf, sofern 
u.a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das 
Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unterla-
gen liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom 
05.06.2008 bis zum 07.07.2008 während der Dienststunden 
zur Einsicht bei folgenden Behörden aus:

1. Stadtverwaltung Dülmen, Zimmer 21, Overbergplatz 3, 
48249 Dülmen

2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70, Raum 222, Friedrich-
Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur gegen 
das Vorhaben können vom Datum der erstmaligen Ausle-
gung bis einschließlich 21.07.2008 bei den vorgenannten 
Behörden schriftlich vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser 
Frist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in 
Blockschrift) des Einwenders tragen.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Einwendungs-
schreiben an den Antragsteller zur Stellungnahme weiter-
gegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders werden 
dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die 
Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der Einwendung 
erforderlich sind.

Sofern Einwendungen erhoben werden, können diese gem. 
§ 10 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 6 BImSchG aufgrund einer Er-
messensentscheidung der Genehmigungsbehörde – auch 
bei Ausbleiben der Antragsteller oder von Personen, die 
fristgerecht Einwendungen erhoben haben -, in einem be-
sonderen Erörterungstermin erörtert werden. Sollte ein 
Erörterungstermin durchgeführt werden, ist dieser für den 
26.08.2008, großer Sitzungssaal im Rathaus, Raum 34, 
Markt 1-3, 48249 Dülmen, vorgesehen. Die Erörterung kann 
bei Bedarf am  27.08.2008 fortgesetzt werden. 

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnah-
me haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden 
die Antragstellerin und diejenigen, die rechtzeitig bei den 
Auslegungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige 
Personen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern 
genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Die Entscheidung über die Einwendungen wird nach dem 
Erörterungstermin allen Einwendungen schriftlich zugestellt. 
Die Zustellung kann auch durch eine öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden.   
  
Coesfeld, 26.05.2008

Kreis Coesfeld 
Der Landrat  
Im Auftrag
gez. Sentis  
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36/08 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 3a Satz 2 des Gesetzes über 
die	Umweltverträglichkeitsprüfung	-	UVPG	-	zur	Aufhe-
bung	der	Gewässereigenschaft	im	Oberlauf	des	WL	42a	
in	Dülmen-Rorup

Die Stadt Dülmen beantragt die Aufhebung der Gewässerei-
genschaft eines Teilbereiches (Oberlauf) des Wasserlaufes 
42a in Dülmen-Rorup im Bereich des Wasser- und Boden-
verbandes „Oberer Kleuterbach“. Es handelt sich bei der 
geplanten Maßnahme um einen Gewässerausbau. Hierfür 
ist gem. § 31 Wasserhaushaltsgesetz - WHG – eine Geneh-
migung erforderlich. 

Es wurde ein Vorprüfverfahren zur Feststellung des Erfor-
dernisses einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 3c 
UVPG in Verbindung mit § 1 UVPG NW durchgeführt.
Hiermit wird festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeits-
prüfung nicht durchzuführen ist. 

Coesfeld, den 14.05.08

Kreis Coesfeld
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Mollenhauer

37/08 – Sparkasse Westmünsterland

Tagesordnung	der	Sitzung	des	Verbandsversammlung	
des	 Sparkassenzweckverbandes	Westmünsterland	 am	
03.06.2008

Am	Dienstag,	3.	Juni	2008,	findet	um	17.00	Uhr	in	der	Haupt-
stelle der Sparkasse Westmünsterland, Bahnhofstr. 1 in Ahaus, 
eine Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes Westmünsterland – Sparkassenzweckver-
band der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte Co-
esfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck – statt. 

Tagesordnung: 

A. öffentlicher Teil 

1. Vorlage des Jahresabschlusses 2007 und des Lagebe-
richtes der Sparkasse Westmünsterland 

2. Information zur Novellierung des Sparkassengesetzes 
NRW 

3. Verschiedenes 

B.  nicht öffentlicher Teil 

1. Beschluss über die Entlastung der Organe der Sparkas-
se Westmünsterland 

2. Verwendung des Jahresüberschusses 2007 nach § 28 
Abs. 2 und 3 SpkG NW 

3. Verschiedenes 

19. Mai 2008

Sparkassenzweckverband Westmünsterland 
Sparkassenzweckverband 
der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, 
Vreden, Isselburg und Billerbeck
gez. Konrad Püning
Landrat
Vorsitzender der Verbandsversammlung

38/08 – Sparkasse Westmünsterland

Kraftloserklärungen	 von	 Sparurkunden	 der	 Sparkasse	
Westmünsterland

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 380125534 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 15.05.2008

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 448001099 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 20.05.2008

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 336184981 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 27.05.2008

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand


